
Unabhängige-Bürger-Partei (UBP)
 Stadtverband Dorsten

Sprecher: Dietmar Sawade, Südgraben 18, 46282 Dorsten, Tel: 02362/996010

Herrn
Bürgermeister Lütkenhorst
Rathaus Dorsten
Halterner Str. 5

46284 Dorsten
Dorsten, 10.08.2007 

Antrag gem. § 24 GONW/ Änderung der Hauptsatzung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die UBP bittet den Rat der Stadt Dorsten folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptsatzung der Stadt Dorsten wird folgendermaßen geändert: Der § 6 (Anregungen
und Beschwerden) wird dahingehend ergänzt, dass Antragssteller gemäß § 24 GONW zu
den dementsprechenden Ausschüssen eingeladen werden und Ihnen die Möglichkeit ge-
währt wird, ihren Antrag kurz mündlich zu erläutern.

Begründung:
Bürgerinnen und Bürger, welche Bürgeranträge gemäß § 24 GONW stellen, sollten auch die
Möglichkeit erhalten, diese kurz zu begründen. Nicht jeder Bürger kann sein Begehren
schriftlich umfassend darlegen. Eine mündliche Erläuterung ist oftmals einfacher und kann
dazu dienen, den Sachverhalt über den Antragstext hinaus zu begründen. Auch können sich
in der Zeit zwischen Antragsstellung und Antragsbehandlung neue Fakten für einen Antrag
ergeben, welche mit in die Entscheidung einfließen sollten. Dem Bürger würde auch so noch
einmal die Gelegenheit gegeben, auf die Stellungnahme der Verwaltung zu reagieren.

In einer Demokratie sollte es grundsätzlich möglich sein, sein Begehren auch kurz über das
schriftliche hinaus, zu erläutern.

Dieses gehört in anderen Städten des Kreises Recklinghausen auch selbstverständlich zu
den Rechten der Bürger (Exemplarisch: Hauptsatzung der Stadt Herten, § 10 Nr. 5 und 6;
Hauptsatzung der Stadt Castrop-Rauxel § 15 a).

Eine stärkere Bürgerbeteiligung an der Entwicklung der Stadt sollte erklärtes Ziel der Politik
sein. Die Annahme unseres Antrages würde die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich
stärker in Form von Anträgen nach § 24 GONW einzubringen und stellt eine Stärkung der
Bürgerrechte dar.

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Sawade
Sprecher UBP-Dorsten


